
Artikelnr.: 212088

1.350,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Niedermeier GmbH
Büchsenmacherei-Waffenhandel-Jagdzubehör

Zenettistraße 29
80337 München
Bayern

Telefon:
089 776737
Fax:
089 7212880
E-Mail:
info@waffen-niedermeier.de
Webseite:
www.waffen-niedermeier.de

Beretta
MP38A - ehemals 9mmLuger; 9x19

Hersteller: Beretta
Modell: MP38A
Kaliber: Sonstige
Zustand: neu
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbsberechtigung.

Beschreibung:

Lieferung erfolgt ca. 10 Wochen nach Bestätigung des Festauftrags und dem
Eingang einer 1/3-Anzahlung.

Originale MP38A (äußerst selten) aus früher Fertigung mit vier Fingerrillen und
schlankem Pistolengriff in gutem bis sehr gutem Gebrauchszustand. Umgebaut zur
EU-Dekowaffe mit EU-Deko-Stempel und -Zertifikat.

Kurzbeschreibung:
Schaft: Buche, lackiert
Visierung: schiebe Kimme bis 500m/ seitenverstellbares Korn
Nummerngleich: größtenteils
Finish: brüniert

Stempel/Beschriftung:
Gehäuse oben: PISTOL MITRALERÁ ''P.BERETTA'' CAL 9- MOD.38
Laufmantelwurzel: ''CAL9''
Sicherung: ''F'', ''S''

Sonst die übliche Benummerung.

Die Fertigung der MP40 wurde zu Gunsten der MP44 1944 eingestellt. Da aber die
italienische Firma Beretta noch Kapazitäten frei hatte, wurde die Beretta Mod.38A
im Jahre 1944 und 45 für deutsche Streitmächte weiter produziert.

Zahlreiche Fotos und Berichte belegen, dass die Beretta M38A durch ihre
ausgezeichnete Funktionssicherheit und Treffgenauigkeit bei deutschen Landsern
besonders begehrt war und daher auch bei allen deutschen Streitkräften eingesetzt
wurde.
Mit enhalten ist ein eingeschweißtes, ehemals 35 Schuss Dekomagazin
(Magazinlippen entfernt). 

Der Preis versteht sich als ''AB-Preis'' für eine Beretta MP38A mit vier Fingerrillen
und schlankem Pistolengriff, deren Brünierung durch verstärkten historischen
Einsatz etwas mehr abgegriffen ist. Die Preise gestalten sich dann je nach
Ausführung und Zustand.
Die Fotos sind beispielhaft und stellen ein Stück in besonders gutem Zustand dar.
 
Kunden in Deutschland:
EU-Dekowaffen bzw. Neu-Dekorationswaffen dürfen frei ab 18 Jahren (ohne
Vorbestrafung) erworben werden und müssen dann lediglich 14 Tage nach dem
Erwerb bei der örtlichen Waffenbehörde via Anzeigebescheinigung angemeldet
werden.
Kunden im Ausland:
Hier benötigen wir ein offizielles Schreiben Ihrer Behörde, dass keine
Einfuhrgenehmigung erforderlich ist. Alternativ reicht auch ein Gesetzesauszug aus,
aus dem hervorgeht, dass keine Einfuhrgenehmigung erforderlich ist.
Falls dies auch nicht möglich sein sollte, hilft Ihnen Ihr örtlicher Waffenhändler oder
Büchsenmacher bestimmt gerne weiter. Bei einem Waffenhändler/Büchsenmacher
reicht uns einfach ein Scan dessen Waffenhandelslizenz aus.

Ein Angebot von www.progun.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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